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IM NAMEN DER REPUBLIK

Das Bundesfinanzgericht hat durch die Richterin R in der Beschwerdesache Bf, Adresse,
vertreten durch STB gegen den Bescheid des Finanzamtes Salzburg-Land vom
14.08.2013, betreffend die Festsetzung von Anspruchszinsen 2009 zu Recht erkannt:

 

Die Beschwerde wird als unbegründet abgewiesen.
Der angefochtene Bescheid bleibt unverändert.

 

Eine Revision an den Verwaltungsgerichtshof ist nach Art. 133 Abs. 4 Bundes-
Verfassungsgesetz (B-VG) nicht zulässig.

 

Entscheidungsgründe

 

1) Sachverhalt

Im Gefolge einer Betriebsprüfung erließ das Finanzamt einen endgültigen
Einkommensteuerbescheid gemäß § 200 BAO für das Jahr 2009 und zeitgleich einen
Anspruchszinsenbescheid, in dem die Einkommensteuernachforderung von  352.225 €
einer Verzinsung im Ausmaß von 24.340,90 € unterzogen wurde.

Mit Eingabe vom 10. September 2013 erhob der steuerliche Vertreter Beschwerde gegen
den Bescheid betreffend Anspruchszinsen, brachte allerdings inhaltliche Einwendungen
dazu nicht vor. Das Rechtsmittel ist inhaltlich vielmehr gegen die Feststellungen
des Einkommensteuerbescheides gerichtet und begehrt, die Einkommensteuer
entsprechend der eingereichten Steuererklärung festzusetzen, was zu einem Wegfall des
Anspruchszinsenbescheides führen würde.

 

2) Rechtslage
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Gemäß § 205 Abs. 1 BAO sind Differenzbeträge an Einkommensteuer und
Körperschaftsteuer, die sich aus den Abgabenbescheiden unter Außerachtlassung
von Anzahlungen, nach Gegenüberstellung mit Vorauszahlungen oder mit der bisher
festgesetzt gewesenen Abgabe ergeben, für den Zeitraum ab 1. Oktober des dem
Jahr des Entstehens des Abgabenanspruchs folgenden Jahres bis zum Zeitpunkt der
Bekanntgabe dieser Bescheide zu verzinsen.

Dies gilt sinngemäß für Differenzbeträge aus
a) Aufhebungen von Abgabenbescheiden,
b) Bescheiden, die aussprechen, dass eine Veranlagung unterbleibt,
c) auf Grund völkerrechtlicher Verträge oder gemäß § 240 Abs. 3 erlassenen
Rückzahlungsbescheiden.

Gemäß § 205 Abs. 2 BAO betragen die Anspruchszinsen pro Jahr 2 % über dem
Basiszinssatz. Anspruchszinsen, die den Betrag von 50,00 Euro nicht erreichen, sind
nicht festzusetzen. Anspruchszinsen sind für einen Zeitraum von höchstens 48 Monaten
festzusetzen.

 

3) Rechtliche Erwägungen:

Anspruchszinsenbescheide sind mit Bescheidbeschwerde selbständig anfechtbar.

Wegen der genannten Bindung ist der Zinsenbescheid allerdings nicht (mit Aussicht auf
Erfolg) mit der Begründung anfechtbar, der maßgebende Einkommensteuerbescheid sei
inhaltlich rechtswidrig.

Erweist sich der Stammabgabenbescheid nachträglich als rechtswidrig und wird er
entsprechend abgeändert (oder aufgehoben), so wird diesem Umstand mit einem
an den Abänderungsbescheid (Aufhebungsbescheid) gebundenen Zinsenbescheid
Rechnung getragen (zB. Gutschriftszinsen als Folge des Wegfalles einer rechtswidrigen
Nachforderung). Es ergeht ein weiterer Zinsenbescheid; es erfolgt daher keine
Abänderung des ursprünglichen Zinsenbescheides (vgl. Ritz, BAO, § 205  Tz 34 ff,
VwGH 28.5.3009, 2006/15/0316, 2006/15/0332).

Das Beschwerdevorbringen bezieht sich ausschließlich auf den Inhalt des
Abgabenbescheides betreffend Einkommensteuer für das Jahr 2009.

Diese Einwendungen, wonach der Einkommensteuerbescheid 2009 unrichtig wäre, waren
nicht geeignet, die Rechtmäßigkeit der Festsetzung von Anspruchszinsen in Frage zu
stellen.

Darüber hinaus wurden keine Gründe vorgebracht, die eine Rechtswidrigkeit des
gegenständlichen Anspruchszinsenbescheides aufzeigen konnten.

 

4) Zulässigkeit einer Revision
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Gemäß Art. 133 Abs.4 B-VG ist gegen ein Erkenntnis des Verwaltungsgerichtes die
Revision zulässig, wenn sie von der Lösung einer Rechtsfrage abhängt, der grundätzliche
Bedeutung zukommt, insbesondere weil das Erkenntnis von der Rechtsprechung des
Verwaltungsgerichtshofes abweicht, eine solche Rechtsprechung fehlt oder die zu lösende
Rechtsfrage in der bisherigen Rechtsprechung nicht einheitlich beantwortet wird.

Eine Revision ist im gegenständlichen Fall nicht zulässig, weil es sich um keine
Rechtsfrage von grundlegender Bedeutung handelt und das Bundesfinanzgericht
in rechtlicher Hinsicht der in der Entscheidung dargestellten Judikatur des
Verwaltungsgerichtshofes gefolgt ist.

Salzburg-Aigen, am 16. Juli 2015


